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l.l E in f r ie dungen

Max. Höhe 1,50 rn

i.2 Grünordnung

- Die einzelnen Grundstücke sind entlang der Grundstücks-
grenzen gut einzugrünen. Hierzu sind heimische LaubbJume
und St räucher zu ver\renden.

1.3 Wa s s e r sc hut zgeb ie t

- Das Baugebiet liegt innerhalb der weiteren Schutzzone
des amtlich festgesetzten Wasserscirutzgebietes (Brunnen
der Stechendorler Gruppe). AL.Ie daraus resultierenden
gesetzlichen Auflagen und Bestimmungen sind bei der Be-
bauung und beim Betrieb zu beachten.

- Nicht zulässiE! sind Betriebe und betriebliche Anlagen in
denen wassergefährdende Stoffe in Sinne des $ l9 g Abs. 5

h'HG hergestellt, verarbeitet, umgesetzt oder gelagerf wer-
den. Hierzu gehören insbesondere Tankstellen, Betriebe der
crremisclren Re in igung, u.5..

Ge ländebewegungen sind nur bls zu einer Tiefe von 3,0 m,
gemessen ab vorhandenen Terrain, zu1ässig.

Grund- und Quellwasser darf der Kanalisatiott (Ilischsvstem)
nicht zugele itet werden .

1.4 Vergnügunga s tätten
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a) Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 07.06. t98B die
Aufstellung des l3ebauungsplans beschlossen. Der Auf-
stel luncsbesch,luß wurde am 09.06.88 ortsüb1ich be-
kannt sema ch t .

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung
September 1988 wurde mit der Begriindung gemäß

SauCB in der Zeit vom 02.11.88 bis 05.
ausgelegt . * u^.1 .a,. ?.t_/t J;, t,3.ts

Holli den 06.12.1988.,.
'/r' o'' tt

von
s3

t2.88#

Besold
Erster llürgerrneister

rster llÜrBerme isfer

bl Der Stadtrat . . tt!t!/tr.* . . . , hat mit Beschluß vom
'! y'll! a.,, Bebarrungsplan gemäß S lo B.ruGB in
QX'" J74+Jy:1.ry als Satzung hescltl'ssen.

- si;.4,/ e-'J.2 'DtJ ^ a",, 4?.0!.llu...
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IELEFON 0927L tZ28

DATUI'

19 SEPT1 9 88

d) Die Anzeige des llebauungspLans wurde .rm /4.
gernä13 $ ll Batr(lB ort:;iib l ich bekannt gemacllt. Der Be-
bauungsplan mit l-)e5;riinduDg wird seit diesem l;rg zrt
der iibIichen Dienststunden in Qa/la.'.(".t1tr/Jr.r, Ieäcr-
nanns Einslcht bereitgehalten u. iiber dessen Inhalt
auf Verlangen Arrskunft gegeben.

splln ist dJrnit ir) f'r:tf t getrel.ett.

ts.iolEcn des $ 44 Abs, I sowie des
i r j t ir ln!lewiesen \dorden .

lsterrge rmL'


